
 

Begründung 
 
 
 

zur 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Markusstraße, Teilbereich I“ in Dahlem 
 
 
Der Rat der Gemeinde Dahlem hat in seiner Sitzung am 15.02.2018 die Aufstellung der  
8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 36 „Markusstraße, Teilbereich 1“ beschlossen. Die 
Verwaltung wurde beauftragt, das erforderliche Verfahren zu betreiben. Die Änderung soll im 
vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB erfolgen. 
 
In dem am 05.05.2006 in Kraft getretenen Bebauungsplan Nr. 36 „Markusstraße,  
Teilbereich I“ wurden für die Grundstücke Gemarkung Dahlem, Flur 29 Nr. 257 bis 259 
Baugrenzen festgesetzt. Die vordere Baugrenze verläuft in einem Abstand von 5,0 m und die 
hintere Baugrenze in einem Abstand von 20,0 m parallel zur Markusstraße, so dass die Tiefe 
des Baufensters 15,0 m beträgt. 
 
Zwischenzeitig gibt es Bestrebungen, auf den Grundstücken zwei Gebäude für Betreutes 
Wohnen zu errichten. Die Gebäude haben eine Tiefe von 15,0 m. Vor den Gebäuden soll ein 
5,0 m langer Parkstreifen angelegt werden. Zwischen den Parkflächen und den Gebäuden 
soll ein 2,0 m breiter Streifen frei bleiben. Um die Planungen realisieren zu können ist daher 
vorgesehen, die hintere Baugrenze um 2,0 m zu verschieben. 
 
Die geplante Maßnahme ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Entwicklung und 
zentralörtliche Funktion des Ortes Dahlem und trägt dazu bei, dass weitere Arbeitsplätze im 
Pflegebereich geschaffen werden können. 
 
Die verkehrstechnische Erschließung sowie die Ver- und Entsorgung der betroffenen 
Grundstücke ist durch die vorhandenen Anlagen im Baugebiet gesichert.  
 
Der zur Änderung vorgesehene Bereich ist im Bebauungsplan Nr. 36 Markusstraße, 
Teilbereich 1 als „Allgemeines Wohngebiet - WA“ ausgewiesen. 
 
Durch die beabsichtigte Änderung des Bebauungsplanes sind die Grundzüge der Planung 
nicht tangiert. Träger öffentlicher Belange sind hiervon nicht betroffen.  
Ferner wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen würden, nicht vorbereitet oder begründet. Des 
Weiteren bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Schutzgütern gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b BauGB.  
 
Somit kann die Änderung des Bebauungsplanes im vereinfachten Verfahren gemäß  
§ 13 BauGB erfolgen.  
 
Von einer Umweltprüfung und einem Umweltbericht wird gemäß § 13 Abs. 3 BauGB 
abgesehen. 
 
 
 
 
Stand: März 2018 


